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Beziehungen abhängig. Aber auch in
freien Landfchaftsgärten herrfcht bezüglich
der Aufftellung von Kunftgegenf’cänden
keineswegs Willkür. Das Offenhalten oder
Schliefsen der beabfichtigten Sehlinien,
das forgfame Abwägen der erwünfchten
Betrachtungsabitände (vergl. Art. 561 bis
564, S. 423 bis 427), die Wahl oder
das Hervorbringen eines wirkfamen Hinter-
grundes, das Hineinpaffen eines jeden

. Gegenftandes in das Landfchaftsbild (vergl.
Wegweifer im Park. Art. 557, S. 416) — alles diefes find Rück-

‘l20 “- va lichten, welche die Phantafie des Auffiellers
wohlthuend einfchränken und leiten.

Eine künftliche Wafferverforgung if’c in der Regel unentbehrlich, entweder il?é»
durch Anfchlufs an ein beftehendes Wafferwerk oder durch Herfiellen eines folchen verforgmg
für den Park befonders. Durch fein Leben und durch feinen Gegenfatz zu Pflanzen Beleuillfmg.
und Wegen bildet das Waffer die vornehmf’ce Ausltattung des Parkes: ein See oder
klarer Teich wird mit Recht das Auge der Landfchaft genannt.

Hinfichtlich der Herf’cellung der Wege kann auf Art. 518 bis 525 (S. 369
bis 373), hinfichtlich der Beleuchtung auf Abfchn. 4, Kap. 2 verwiefen werden.
Zwar if’c die elektrifche Beleuchtung ohne Frage dem Gaslicht für das Pflanzen-
leben vorzuziehen; aber ein gänzliches Verdrängen des letzteren ift nicht zu
erwarten. Ein befonders vorfichtiges Verlegen aller Rohre, das befonders aufmerk-
fame Verf’cemmen aller Muffen, der befonders fichere Anfchlufs aller Zweig—
leitungen für Laternen und Gebäude ift wegen der giftigen Wirkungen des in den
Erdboden eindringenden Leuchtgafes dringend von nöthen. Um dem Gafe das
unfchädliche Entweichen in die freie Luft zu erleichtern, pflegt man die Rohre in
möglichft geringe Tiefe zu legen, alfo unmittelbar unter den Rafen oder unter die
Wegedecke; noch beffer iPc es, das Gasrohr frei auf den Boden-zu verlegen, wo
gärtnerifche oder Verkehrsrückfichten nicht entgegen ftehen.

Der offene Park und die offenen Schmuckanlagen bedürfen der Beleuchtung
in derfelben Zeitdauer und in derfelben Ausdehnung, wie die öffentlichen Strafsen
und Plätze; die gefehloffene Schmuckanlage (fiehe Art. 628, S. 481) bedarf der
abendlichen Beleuchtung überhaupt nicht oder nur bei befonderen feftlichen Ver—
anlaffungen; der umfriedigte Park oder Erholungsplatz kann die Beleuchtung ent-
behren, fobald die Thore in vorgerückter Stunde gefehloffen werden.
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